
 Zell im Wiesental ,im April 2007  Die Vorstandschaft

Merkblatt für das Fischen an der Wiese
Anglerverein Zell-Atzenbach e.V.

• Jeder Angler hat sich am Wasser so zu verhalten, daß er keinen Kollegen 
bei der Ausübung der Fischerei weder stört noch behindert.

• Die faire und sportliche Fischerei verlangt, daß jeder Fisch schonend und 
sorgfältig zu behandeln ist.

• Angelverbote bestehen an folgenden Stellen:
• Von der Mambacher  Brücke aufwärts an der Strassenseite der B317 bis 

zum Kraftwerksgebäude.

• Betretungsverbot an der eingezäunten Halbinsel unterhalb der 
Füssgängerbrücke/Verkehrsampel, zwischen Wiese-Fluss und Kanal

• Sämtliche Kanalstrecken, soweit sie sich auf eingefriedetem 
Betriebsgelände befinden ( Fa. Fessmann &Hecker )

• Wer gegen diese Bestimmungen verstösst , dem wird bei einer Kontrolle die 
Angelberechtigung entzogen.


